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Während dieses Heft zur Auslieferung
kommt, findet in den Räumen des Bad
Godesberger Gustav-Stresemann-Instituts

eine öffentliche Anhörung statt. Thema:  »Lebenslan-
ge Freiheitsstrafe – Ihr geltendes Recht, ihre Praxis,
ihre Begründung«. Die Absicht des Veranstalters –
dem Komitee für Grundrechte und Demokratie – ist
es, Strafe und Strafnormen am Extrem der lebenslan-
gen Frieiheitsstrafe wieder zum Gegenstand der öf-
fentlichen Diskussion zum machen.

Neue Kriminalpolitik wird sich an dieser Debatte
beteiligen. In diesem Heft greift Prof. Dr. Heinz Mül-
ler-Dietz, das Thema »Langstrafen und Langstrafen-
vollzug« auf und liefert eine fundierte Bestandsauf-
nahme. Sein Fazit: der Weg zum Abbau langer Frei-
heitsstrafen ist voller Hindernisse und der
Reformprozeß kommt nur mühsam in Gang. Sein
Beitrag ab Seite 18. Über die Ergebnisse der An-
hörung werden wir im nächsten Heft berichten.

Die anhaltende Misere der öffentlichen Haushalte –
wovon auch der Justizbereich nachhaltig betroffen ist
– verdankt ein weiteres brisantes Thema seine Aktua-
lität: »Privatisierung«. Private Polizei, private Gerich-
te, private Gefängisse – vor wenigen Jahren noch als
kapitalistischer Wildwuchs der amerkianischen Art
abgetan – sind mittlerweile in Europa enttabuisiert, ja
zunehmend Wirklichkeit. Die starre Abgrenzung von
Staat und Markt ist längst überschritten. Angesichts
von Engpässen staatlicher Sicherheits- und Rechts-
dienstleistungen, aber auch aufgrund ihrer hohen Ko-
sten und beschränkten Benutzergerechtigkeit werden
Modelle der Kooperation von staatlichen Institutio-
nen und privaten Anbietern auch hierzulande disku-
tiert und erprobt. 

Ein Mix staatlicher, privatwirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Einrichtungen und Leistungen, der
sozial- und rechtsstaatlich steuerbar bleibt? Redaktions-
mitglied Arno Pilgram, Mitarbeiter am renommierten
Wiener Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, hat
das Thema für dieses Heft bearbeitet und beschreibt mit
Roger Matthews und Michael Voß erste Entwicklungen,
Erfahrungen und Resultate. Vom Monopol zum Markt
– unser Titelthema beginnt ab Seite 30.

Eine Zeitschrift – auch eine Fachzeitschrift – sollte
unverwechselbar sein. Werbefachleute sprechen von
»Corporat Identity«, wir nennen das schlicht  »Wie-
dererkennbarkeit«. Mit einer eigenwilligen optischen
Präsentation haben wir im Bereich juristischer Fach-
magazine neue Wege
beschritten: Farbige
Umsetzung des jeweili-
gen Heftthemas statt
langweiliger Titelsei-
ten-Typografie, kreative
Vielfalt statt »bewähr-
ter« Einfalt. Zugege-
ben: Die Titelseiten von
Neue Kriminalpolitik
führten in der Anfangs-
phase bei vielen Lese-
rinnen und Lesern zu
manchen Irritationen.
Mittlerweile jedoch fin-
den sie nicht nur unter
unseren Leserinnnen
und Lesern Anerken-
nung, auch die »Kon-
kurrenz« ist voll des
Lobes. Grund genug,
Ihnen den Mann einmal
vorzustellen, der  für die Titelseitengestaltung verant-
wortlich ist und dem dieses Lob gebührt: Josef Hein-
richs, Jahrgang 1946, Grafiker aus Aachen. Seit bei-
nahe zwanzig Jahren arbeitet er in der Druck- und
Grafikbranche, gestaltet vielbeachtete Buchumschlä-
ge, Plakate und Zeitschriftentitel –  seit zwölf Jahren
als Mitinhaber der erfolgreichen Aachener Agentur
»scala design«. Was ihn an der Titelgestaltung unse-
res Magazins reizt? »Schwierige Themen gestalte-
risch überraschend und aussagekräftig umzuset-
zen…«. Auch mit seinem aktuellen Titelentwurf ist
Josef Heinrichs das gelungen. Blättern Sie kurz
zurück…

Ihr Helmut Ortner
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Vielfalt statt Einfalt…

EDITORIAL

Josef Heinrichs:
Titelgestaltung mit
Wiedererkennungswert
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Vom Monopol 
zum Markt?

Private Polizei, private
Gerichte, private Gefäng-

nisse – sind in der kriminal-
politischen Diskussion längst
enttabuisiert. Privatisierung
in der Strafjustiz: Alternati-
ve Sicherheits- und Rechts-

dienstleistungen oder
kommerzieller 
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»Fehler sind dazu da,
daß man aus ihnen

lernt«

Seit 1989 leitet Jutta Lim-
bach das Berliner Justizres-

sort. In ihrer dreijährigen
Amtszeit hat sich beinahe
alles verändert. Nach der

Wende ist nichts mehr, wie
ist war. Vor allem in Berlin.

Inge Günther sprach mit mit
der Justizsenatorin.

Das Interview
ab Seite 16

Langstrafen und
Langstrafenvollzug

Der Weg zum Abbau
langer Freiheitsstrafen ist

voller Hindernisse. Der
Reformprozeß, an dessen
Ende die Abschaffung der

lebenslangen Freiheitsstrafe
stehen sollte, kommt nur

mühsam in Gang. 
Eine Bestandsaufnahme von 
Prof. Dr. Heinz Müller-Dietz

ab Seite 18

Der Abschaffer

Vor sechs Jahren nahm er
als Professor für Strafrecht

und Kriminologie Abschied
von der Universität Rotter-

dam – vom Strafrecht hatte
er sich schon viel früher ver-

abschiedet: Louk Hulsman.
Wie kaum ein anderer hat

er den strafrechtlichen »Dis-
kurs« in Gang gebracht.

Ein Portrait 

ab Seite 46

INHALT

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt des Berlin Verlages so-
wie der Nomos Verlagsgesellschaft bei. Wir bitten freundlichst um Beach-
tung.
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